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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN 

Gemeinsame Verwaltungsvorschrift 
des Ministerprlls1deH!eii und der MIHlsterieH 

über das Verbot der Annahme ,·on Belohnungen, 
Geschenken und son stigen Vorteilen 

durch ßeschiifligte des Landes Brandenburg 
(VV \',\nBGV) 

Vom S. Septennber2012 

Der t\<linisterpräsident und alle Ministerien des Landes Brnn• 
dcnburg erlassen zur Ausführung dc.s § 42 des Bcmntcnstatus­
gesetzes (Be.amtStG) in Verbindung mit § 57 des Landesbe-.am­
tengesetzes (LBG) und § 3 Absatz 3 des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) folgende Vern11ltuugs­
vors.chri 11: 

Präambel 

Die selbstlose. uneigennützige und auf keinen persönlichen Vor­
teil bedachte Führung der Dienstge.sc.hälle. ist eine der Grundla­
gen eines am Cemeinwohl ausgerichteten öffentlichen Dienstes. 
Beschäftigte, die in Bezug auf ihr Amt oder ihre dienstliche Stel· 
1 ung Belohnungen, Geschenke oder sonstige Vorteile annehmen, 
schaden dem Venrauen der Allgemeinheit und ihrer Behörde in 
iJ1re Zuverlässigkeit und setzen das Ansehen d,cs gesamten öf• 
rentlichen Dienstes he.rab. Sie erwecken 1.ugleich de.n Verdacht, 
für Amtshandlungen allgemein käuflich zu sein und sich bei ih• 
n;n Dienstgeschäften nicht ausscltließlich an sachlichen Erwä· 
gungen zu orientieren. sondern sich auch von der Rücksicht auf 
die ihnen zugesagten. gewähnen oder von ihnen geforderten 
Belohnungen, Geschenke und sonstigen Voneile (Voneile) lei­
ten zu lassen. Das darf es im Interesse einer funktionsgerechte.n, 
zv.ceckmäßig und sachlich oriemienen Verwalnmg nicht geben. 
Die Angehörigen des öffentlichen Dienstes müssen bereits jeden 
Anschein vem1eiden, im Rahmen ihrer Amtsführung für per• 
sönliche Vorteile empfänglich zu sein. Diese Regelung dient da• 
her dem Schutz des Ansehens des öffentlichen Dienstes. aber 
auch der Sicherheit der Betroffenen im Umgang mit diese-r Prob­
lematik. 

Gcltungsl)c:~ich 

Diese Verw.ihungsvorschrift gih fiir die Beamtinnen und 
Be.amten und f'ur die in einem öffen1lich•rech1lichen Aus• 
bildungsverhältnis steheode:n Personen des Landes Bra11. 
dcnburg. 

Sie g.ih sinngemäß für die Richteri1rnen lUld Richter(§ lO 
Satz 1 des Brandenburgischen Richtergesetzes vom 12. Ju. 
li 2011 [GVBI. I Nr. 181). 

Die Bestimmungen dieser Yerwalnmgs,·orschrift gellen 
auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeilnehmer und i.ur 
Ausbildui,g Beschäftigte des Landes Brandenburg. 
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Diese Verwahungsvorschri n gill auch fur Praktikantinnen 
und J1'1•ak1ikanten. sofom eine entsprechende einzelver. 
traglichc Regelung besieht. 

Die Verwaln1ngsvorschrift gilt nicht für die Verwa.lmng 
des Landtages und den Landesrechnungshof. Es wird 
empf oh1en, diese-Verwal tungsvorschri n entspreche-nd an• 
zuwenden. 

Der Aursicht des Landes. unte-rstehende.n Körperschallen, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wird 
empfohlen. diese Vcrw~1ltungsvorschrift entsprechend an· 
zuwende.n. 

Rechtliche Grundlagen 

2.1 Beamtinnen und Beamte 

GemäU § 42 Absatz I ße.amtStG diirfe.n Beam1innen und 
Beamte, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnis• 
scs. keine Belohnungen. Geschenke oder sonstigen Vor• 
teile für sich oder eine dri1te Person in Be,:ug aurihr Amt 
fordern, sich versprechen lassen oder annehmen. Ausnah. 
men von djcscm generellen Verbot der Annahme von Be• 
lohnungen, Geschenken oder sons1igen Vorteilen (Vortei• 
le) bedürfen der Zustimmung der zuständigen Stelle im 
Sinne des§ 57 LBG. Das Verbot gilt auch während des 
Ruhens der Rechte und Pflic.hlen aus dem Oienst,•erhält• 
nis gemäß§ 72 Satt I LBG. 

2.2 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Au.sz-ubil• 
dende 

Tarif'beschäftig1e diirfen Belohnungen, Geschenke. Provi• 
sionen oderso,mige Vergünstigu1lgen (Vorteile) in Bezug 
auf ihre dienstlichen Tätigkeiten nicht annehmen. Aug.. 
ntihmen sind nur mit Zustimmung der Arbeitgeberin oder 
de.,; Arbeitgebers möglich; sie haben emsprechende Ange. 
bole unverzüglich und unaufgefordert der Arbeitgeberin 
oder dem Arbeitgeber mitz-uieilen (vgl. § 3 Absatz-3 TV•L). 
Entsprechendes gilt auch für außertariflich Beschäftigte. 
Das Verbot der Annahme von Belohnuiigen. Geschenken 
und sonstigen Vortei1cn, ohoe Zustimmung der Arbeit• 
geberin oder des Arbe.icgebers erstreckt sich allerdings 
nicht auf die Zeil nach Beendigung des Arbeitsverhältnis.• 
ses. es sei denn, dass die Zuwendungen noch während des 
Arbeit:werhältoisses in Aussich1 gestelh worden sind. 

Die vor:;teheoden A~föhnmgeo gellen für Auszubilden• 
de siirngeinäß; bei ihnen ste.llt da.~ gn.uldsä12JicheAnnah• 
meverbot eine Nebenpflicht zum Ausbildungsverhältnis 
dar, die~•~ der allgemeinen Treuepnicht folgt. 

J ßegriffsbestimmunge11 

3.1 Beschäflig,e im Sinne die..o;er Verwalrung.svorschrifl si1ld 
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Beamtinnen und Beamte. Arbeimehmerinnen und Arbeit• 
nehmer (Thrilbeschiiftigte und außertarinich Bes..:hätlig• 
le) sowie Auszubildende und Praktika,uiMen UJld Prakti• 
kanten. 

3.2 „Belohnungen, Ge.~chenke und sonstige Vorteile„ 

Belohnungen, Gc>Schenke und sonstige Vorteile im Sinne 
des§ 42 ßeaJntSlG, § 57 LOG und der arbeitsrechl1iche1l/ 
tari frechtlichen Bestimmungen sind alle Vorteile wirt• 
schatllicher oder nicht wirtschaftl icher An. die cer oder 
dein Oeschäftigten unrniuelbar oder minelbar gewährt 
werden. ohne dass sie oder er einen Rechtsanspmch da• 
rauf hat. 

Neben der Zuwendung von Bargeld und Sachwerten kön• 
uen auch andere Lcisnmgea itls Vorteile i.n Bctrac~11 kom· 
men. Um eine Belohnung, ein Geschenk oder einen sons• 
tigen Vorteil kann es sich daher beispielsweise unter an• 
dcrcm handeln bei: 

a) Einladungen mit Bewirtungen. 
b) Gewährung unverhältnismäßig hoher VergUtungen 

für private Nebentätigkeifen (~füm Beispiel V.:>rträge, 
Gutachten). 

c) Gewährung besonderer Vergünstigungen bei Privat· 
geschäften, 

d) Ge\.'dihrung zinsgünstiger. nicht zu üblichen Kondi• 
tionen gewährter Darlehen. 

e) Venni1tlung von EinkaufsmögJichkeile-n zu 'A)rzugs­
preisen, 

f) Beteiligung 3n Lieferungen an eine Behörde. 
g) Einladunge.n zu oder Mitnahme auf lnfonr01ions-. 

Repräsentations• und Ur1aubsreisen oder de;•en Be• 
zahJung, 

h) erbrechtlichen Begünstigungen {zmn Beispiel durch 
Vermächtnis oder Erbeinsetzung), 

i) kostenJoscr oder kostengünstiger Ülx:rlassung ·ron Un· 
1erktinfl, Kraflfahr1.eugen oder anderen Gebrauchs­
gegenständen (zum Beispiel Baumaschinen. Kraft. 
stoff) z.um Gebrauch oder Verbrauch. 

j) Gewährung von Frei- oder Eintrinskar1en. Fahrschei­
nen oder Flugtickets (einschließlich Upgrades). Teil• 
nahme an Bonussystemen. Telefonkarten. Gntschci• 
nen, kostenlose-r ode.r verbilligter Teilnahme an Ver­
anstaltungen. zum ßeispie1 kultureller ode.r sport• 
lieber Art. Regattabcglcit-fahrten. lvlcsscn (zum Bei• 
spiel CeBi1) etc .• 

k) llllentgehlichenArbeitsleistungen (zum. Beispiel Haus• 
bau. Gartenpflege). 

1) sons1igen Zuwendungen jeder Art, auch imrrateriel­
len Vorteilen wie zum ße.ispiel Ehningen vo1 driuer 
Seite: Preisverleihungen etc„ sov.'Ci1 sie nicht von ju• 
ris1ische-n Personen des öffen11ic.hen Rec.h1s oder von 
Einrichnrngen. die überwiegend staatlich fi 11anziert 
werden, erfolgen. 

Auf deo wirtschaftlichen Wert des Vo11eils kommt es 
nicht an. Das gih selbst dann. wenn wegen des geringen 
materiellen oder immateriellen Wertes des Vorteils objek­
tiv eine Beeinträchtigung der Unbefangenheit cder des 

dienstlichen Handlungswillens des oder der Beschäftigten 
nichl zu befürchlen ist; denn diese oder dieser muss jeden 
Anschein vermeiden, sie oder er se.i bei ihrer oder seiner 
Amtsführung für persönliche Vorteile empfänglich. 

Es kommt 1licht darauf an, ob der Vorteil unmine.lbaroder 
im Auttrag von Drit1en gewährt wird. Es macht auch kei• 
nen Un1erschjed, ob ein VorteiJ der oder dem Beschätlig­
le1l uominelbar zugute kommt oder Dritte (2um Beispie.l 
Ehegatten/Partner. Angehörige. Bekairnte. Nachbarn. Ver• 
eine etc.) einen Vorteil erhalten. 

Beschäftigte sollen sich in allen Zweifelsfällen an ihre zu• 
ständige Stelle oder die Antikorruptionsbeauftragte oder 
den Aruikorruptionsbe-aullragten \\re1lden. 

3.3 Bezogenheit m1f das Aml (vgl. § 42 Absatz I S~1tz l 
OeamtStG) beziehungsweise die Tätjgkeil (vgl. § 3 Absatz 3 
Satz I TV-L) 

Jo Bezug auf das Amt/die Talig.keit ist ein Vorteil immer 
dann gewährt, wenn die oder der den Vorteil Gewährende 
sich n:1ch den Umständen des Falles <.fovon leiten lässt. 
dass ßeschäfügte ein beslimm1es Amt bekleiden oder be· 
kleidet haben beziehungsweise eine bestimmte Tätigkeit 
ausüben oder ausgeübt haben. Ein Bezug zu einer be· 
stiin1men (Amts-)llaodlung isl nicht erforderlich. Zum 
Amt gehören auch jedes Nebenamt und jede sonstige auf 
Verlangen. Vorschktg oder Veranlassung der Dienstvorge· 
setzten oder des Dienstvorge~o,elzten ausgeübte oder im 
Zusammenhang mit dienstlichen Aufgaben der Beamtin• 
uen oder Beamten stehende Nebentätigkeit. Entsprechen• 
des gilt für dienstlich veranlasste Nebentätigkeiten von 
Arbeitnehmeri1rnen und Arbeimelunern. 

a) Nicht in Be-,mg auf das Amt beziehungsweise die Tä­
tigkeit gewährt sind Aufinerksamkeiten unter Be• 
scltätligtcn (zum Beispiel aus Anlass von Geburtstu· 
gen oder Oie.nstjubiläe.n etc.), die ·üblichenveise zwi­
schen ihnen aus persönlichen Anlässen ausgetauscht 
werden (z.um Beispiel Bücher. Blumen. Kuchen etc.). 

b) VOrteile .. die aus.schließlich mit Rücksicht auf Bezie• 
hun_gen innerhalb der priv;,tcn Sphäre der oder des 
ßeschäOigten gew§hrt werden, sind nic.ht in Bezug 
auf das Amt beziehungsweise die Tätigkeit gewährt. 
Derartige Beziehungen dürfen aber nicht mit Envar· 
tungen in Bezug auf die diens1liche Tätigkeit der oder 
des Bescltäfügten verknüpft sein. Erkennt die oder 
der Beschäftigte, dass an den pcrsönJiehen Umgang 
derartige f.nvartung:en geknüpft we.rden, darf sie oder 
er we.itere Vorteile nicht mehr a1rnehmen. Die unter 
Nummer 7 dargestellte Verpflichtung. die Dienstvor· 
gesetz-1e o<Je.r den Dienslvorgesetz-1en von versuchten 
Einflussnahmen auf' die Amtsführung zu unterrichten. 
gilt auch hier. 

3.4 .,Annahme" 

Die Annahme eines Vorteils liegl in seiner tatsächlichen 
Entgegennahme mit dem Willen. ihn zu behalten oder 
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i.iber ihn zu verfügen, Gleiches gilt wenn die oder der Be­
schäftigte die En1gegennahme durch eine ihr oder ihm na­
he.~tehe11de Perso11 aMegt oder dt1ldet, also etwa d.trch ei­
ne Familienangehörige oder einen familienange..1örigen 
oder die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner. Eine 
Annahme l iegl auch vor, wenn der Vorteil uomimlbar a11 

Dritte v.--eitergegeben oder einer sozialen oder karitativen 
Einrichtung g~pcndet wird. Die A1111ahme 111u~s nkht 
ausdrikklich etklärt ,verden. Schfüssiges Vethalte1, durx:h 
das der Annahmewille erkennbar wird genügt. 

Die Etklärung, den Vorteil nicht annehmen zu wollen, 
reicht für den Ausschluss einer Annahme nicht aus: erfor­
derlich ist vielmehr die sofortlgc Rückg::;1be oder Zurück­
v,teisung des Vorleils. Wird ein Geldbelrag auf das Konto 
der oder des Beschäftigten überwiesen, ist der ßerrag un• 
vc;n;liglich zurückzuüberv..-cisen. Wird der oder ck:m Bc­
schäfügten ein Geschenk nach I lause geschickt oder in 
der Diens.tstelle für sie oder ihn hinterlassen. muss sie 
oder er es unvcn;liglich zurücksenden oder die zu~iindigc 
Stelle um Zustimmung zur Annahme. ersuchen. 

Ausnahmen vom Verbot der Annahme und Zustim­
mung zur Annahme 

Beschäftigte dürfen Vorteile nur dann anneluncn. v.-cm1 ei­
ne Slillschweigende Zustimmung nach Nummer 4.1 vor­
liegt oder die Zus.tinunung im Einzelfa ll von derzustän• 
digcn Stelle erteilt wurde (Nummer 4.2). Eine Zustim­
mung ist ausgeschlos...~en. wenn der Eindruck einer (ver­
suchten) Einflussnahme auf dienstliches Handeln (oder 
Unterlassen) besteht. 

Finanzielle Zuwendungen (zum Beispiel Bargeld Ein• 
knufsgutschcinc, Gutscheine und betragsmäßige oder 
prozentuale Ermäßigungen aur den Be1:ug von Waren 
oder Dienstleistungen) hat die oder der Beschäftigte aus• 
nnlunslos z.tuiickzuv,-ciscn; die zuständige Stelle ist un­
ve.nüglich :,,.u unterrichte.n (vg:I. Nummer 6). Erkennt die 
oder der Beschäftigte, dass mit der Gewährung Ces Vor• 
teils offensichllich eine Beeinflussung ihrer ode: seiner 
Person herbeigeführl werden soll, so hat sie. ode., er den 
Vorteil ebenfal ls sofort zurückzuweisen: auf die beste• 
hcndc Anzcigepnicht nach Nummer 7 wird hingc1.vicscn. 

4.1 Stillschweigende Zustimmung 

Für die. nachs1ehend aufgemhrten Flllle gilt die Zustim­
mung zur Annahme als stillschweigend erteilt. sofern die 
zuständige Stelle nicht ausdrücklich e1was anderes be­
stimmt: 

a) Geringfügige Aufmcrtsamkciten (z.t1m Beispiel Re· 
klame.artikel einfacher Art wie Kalender. Kugel­
schreiber. Schreibblöcke), sofern sie einen (Veftehrs.) 
Wen bis z.t1 15 .E.uro pro Zuwendungsgcbcrin oder 
Zuwendungsgeber im Kale.nderjahr nicht m,er,,teigen. 

b) Die übliche und im Hinb1ick auf den Anlass angemes­
sene Bewirtung bei Gelegenheit dienstlicher Hand­
hrngen oder bei Veran.staltungen außerh.albde1 öffent-

liehen Verwaltung. an denen die oder der Beschäftig• 
te im Rahmen ihres oder seines Amtes. in dienstli­
chem Auftrag oder mil Rücksicht auf die ihr oder ihm 
durch das Amt mit auferlegten gesellschaftlichen Re• 
pf"'.isen1::i1ionsverpOichHmgen mit Bezug auf ihr oder 
seioAufgabengebiet te.ilnimmt (zum Beispiel Einfiih. 
mng und Verabschiedung von Amtspersonen. offi• 
z.ielle Emplange. diplomatische Ver.in..s1altungen. ge­
sellschaftliche Veran.,,;taltungen. die der Pflegedienst• 
lieber Interessen dienen. Jubiläen. Richtfeste. Einwei• 
hungen. Eröffnungen von Ausstellungen. Betriebs­
be.~iehtigungen, Partnerschafteil, Sitzrnlgeo von Or­
ganen winschaftlicher Unternehmen. an denen die öf• 
fentliche Hand beteiligt ist); die ge.sdlschaftliche Ver­
tretung beschräokt sich dabei auf die Oehördenlein.ulg 
und die von ihr im Einzelfa ll schriftl ich beauftragten 
B~chäftigten. 

c) Freikarten für Verans.taltungen gesellschaftlicher Art 
;;1ußcrhalb der öffentlichen Verwaltung , an denen die 
oder der ße.schärligte zum Zwecke der Reprä.qenta­
tion ihrer oder seiner Behörde teilnimmt: die gesell• 
schaftliche Vertretung beschränkt sich auch hier auf 
die ßehördenleitung und die von ihr in'I Einzelfall 
schriftl ich beaufiragten Beschäftigten und setzt vo­
rous. dass die Teilnahme mit Blick auf den zu verant­
WOrlenden .A.ufj;o,.abenbereich nach allgemeiner An­
schauung als üblich beziehungsweise angeme,ssen 
gilt Entscheidend ist daher, dass die oder der Bc­
schätligte die Dienststelle gerade bei der konkrelen 
Veranstaltung repräsentiert. 

d) Diens1leistungen, die die Durchführung eines Dienst­
geschäftes erleichtern oder beschleunigen (zum ßej. 
spiel die Abholung einer oder eines Bcschiit\igtcn mit 
einem Wagen vom Bahnho1). 

e) Die TcilnaJunc an Mitarbeiterveranstaltungen, Bc­
triebsausnügen, Jubiläen und ~ iern eines Betriebes 
oder Unternehmens. dem die ode.r der Beschäftigte im 
Zeitpunkt der Veranstaltung zur Ausübung des Diens­
tes oder zur Ausbildung zugewiesen ist. 

Hat die oder der Beschäftigte Zweifel. ob die Zustimmung 
zur Annahme des Vorteils gemäU Nummer 4.1 als Still­
schweigend erteilt gilt, hat sie oder er die Zustimmung bei 
der zuständigen Stelle zu beantragen. 

4.2 Einzelföllbezogene Zustimmung 

Bei der f.r1ei lung der Zustimmung und dem Verfahren ist 
Folgendes zu beachten: 

4.2.1 Sofern kein Fall der Stillschi,veige-mlen Zustimmung vor­
liegt ist vor der Annahme von Vorteilen bei der zus.1ändi­
gen Stelle (vgl. Nummcr6) schriftlich die Zustimmung z.t1 
beantragen. 

Bei Anträgen auf Zustimmung zur Annahme sind die Zu• 
v.-endungsgeberin oder der Zuv.-endungsgeber. der Anlass 
der Zuwendtrng. die Art der Zuwendung und deren Ver• 
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kehrS\\-ert anzugeben. Etwaige An.schreiben der Zmven• 
dungsgeberin oder des ZuY.-enduagsgebers sind d:m An­
ltag bei2ufüge11. 

War die Einholung einer Zu.slimmung im Vorfeld aus tat­
sächlichen Grllnden nicht recht2eilig möglich oJer war 
die Gewährung des Vorteils zunächst nicht absehbar. is.t 
der Vorteil gnmdsfü:zlieh nur unter erklärtem V<;rt,ehalt 
entgegenzunehmen und die Zustimmung 2ur Annahme 
unverzüglich nachträglich zu beantragen. Ausnahr.tsweise 
kann auf die E.rklän1.11g des Annahmevorbehaltes verzicb­
let werden, wenn die Anr'l..ahrne protokollari.schen Gepflo­
genheiten entspricht. 

Mil dein Antrag hat die oder der ßeschälligte eine Erklä­
rung abzugeben, mit der sie oder er sich verpflic•tet. die 
Zuwendung oder deren Verkehrswert an eine soziale oder 
karitati,•e Einrichrung weiterzuleiten. Die soziale oder ka­
ritative Einrichtung ist konkret z.u bezeichnen. lmAntrng 
hat die oder der Beschäftigte auch zu erklären. i.n ·,1.relcher 
Beziehung sie oder er zu der sozialen oder karitati,·en Ein­
richtung steht. an die sie oder er die Zuwendung weiter­
leiten wird. 

4.2.2 Die Entscheidung über die Erteilung der Zustimmung 
hängt von den konkreten Umständen i1b und tat aus­
drücklich und filr jeden Einzelfall schrituich zu erfolgen. 

Eine Zustimmung nach Nummer 4.2 darf nur erteilt v.-cr­
den, we.nn nach Lage des Falles nichl z.u befilrchte.n ist, 
dass die Annahme des. Vorteils den Dienstpflich ten bezie­
huugsv.-cisc arbcitsrcchtlichen/tarifrcchtlichcn POichteu 
der oder des Beschärtiglen widersprichl, ihre oder seine 
objektive Amtsführung beeinträchtigt oder bei Dritten. 
die von der Zuwendung Kenntnis erlangen. den Eindnick 
eine.r ßefangenheil entstehe.n lassen könnte-. Wc:nn mit 
dem Vorteil von Seiten der Zuwendungsgeberin cder des 
Zm"-cudungsgebers erkennbar eine Beeinflussung des 
dienstlichen Handelns de.r oder des betroffenen Beschäf­
tigten beabsichtigt ist oder in dieser Hinsicht Zweifel be­
stehen, darf die Zustimmung nicht erteilt ,vcrdcn. 

Alle.in die Tatsache. dass auße1·halb der öff'entlicl!en Ver­
waltung. insbesondere im Bereich der gewerblichen Wirt­
schafl. die Annahme bestimmter Vorteile üblich fal. kann 
eine Zus.tinunung zur Airnahme nicht begründen. 

Die oder der Anlikorruptionsbeaullragte ist über die F.n1-
scheidtmg zu informieren. 

4.2.J Wird der Annahme-unler der Aullage zuges1imm1, den 
Vorteil oder dessen Verkehrswert an eine soziale oder ka­
ritative Einrichtung weiterzugeben. hat die oder der bc­
trolTene Beschäftigte die. Z.uv.-endungsgeberin oder den 
Zuwendungsgeber hierüber selbst schriftlich ZL unter­
richten (?vlusterbricf Variante 1 ), Auf die Unterrichtung 
der Zuwendungsgeberin oder des Zuwendungsgebers ist 
zu verzichten, "-enn die Annahme pl'otokollarischen Ge­
pflogenheiten entspricht. Die oder der Beschäftigte hat 
die zuständige S1elle (vgl. Nummer 6) von der W:iterg:a­
be in Kenmnis zu setzen. 

Wird die Zustimmung zur Annahme nachträglich abge• 
lehnt. ist die oder der Bcse-häftigte zugleich aufa.ufordern. 
den Vorceil bio11en zwei Wochen an die Zuwendm1g.sge,be­
rin oder den Zuwendungsgeber zurückzugeben (Muster• 
brief Varia.nie 2). Die oder der Beschäftigte hat die zu­
s.tändige Stelle (vgl. Nummer 6) vo11 der Rfickgabe io 
Kenntnis zu setzen, 

Die Rückgabe des Vorte.ilserfolgt nicht, we1rn die oder der 
Beschäftigte den Vorteil als Repriisentantin oder Reprä• 
sentant ihm; oder seines Dien..stherrn bez:.iehungsv.'Cise ih­
rer oder seiner Arbeitgeberin oder ihres oder se.ines Ar­
beitgebers entgegengenommen hat oder die Rückgabe un.• 
tun)ich is-t. 

Eine Rückgabe ist unnmlich. wenn 

a) sie als Verstoß gegen die allgemeinen Regeln des ge­
sellschaftlichen Umgangs oder der Höt1ichkeit aufge• 
fass t v.'Crdcn könnte, 

b) die Zuwendungsgeberin oder der Zuwendungsgeber 
die Rücknahme verweigert oder wahrscheinlich ver­
weigern wird oder 

c) der Aufwand der Rlickscndung erheblich größer ist 
als der Wert der Zuwendung. 

ln diesem fal l hut die oder der Beschäftigte den Vorteil der 
zus1ändigen Stelle zu übergehe-n. 

Die zuständige Stelle hal von der oder dem Beschäftigten 
an sie übergebene Zuwendungen ode.r ihren Verkaufse-rlös 
g:nmdsätzlich einem sozialen Zweck zuzuführen. soweit 
ihre Überlassung oder Verwertung je nach Eigenart oder 
Zus1and nicht mit unverhlillnisrnäßigem Verwaltungsauf­
wand oder Kosten verbunden ist. In den Fällen der Buch­
staben b und c ist die Zuwcndungsgebcrin oder der Zu­
wendungsge-ber durch die betroffene Beschäft igte oder 
den betroff'enen Besch.äfügten mit einem Schreiben über 
den Grund der Nichtannahme und über die Zufühning der 
Zuwendung zu einem sozialen Zw-e<:k zu inronnieren 
(Musterbrief Variante 1 ). Die oder der Beschäftigte hal die 
zuständige Stelle von der Erledigung in Kenntnis zu set­
zen. 

4.3 Nimmt die oder der Beschäftigte einen Vorteil als Reprä­
sentantin oder Repdisentanl für ihren ode.r seinen Diens1-
herrn beziehungsweise ihre oder se.ine A1·beitge.berin oder 
ihren oder seinen Arbeitgeber entgegen, so hat sie oder er 
ihn un\'e.i,:üglich der zustiindigen S1elle (vgl. Nummer 6) 
abzuliefern. 

4.4 Lehrerinnen und Lehrern kann die Zustimmung :tur An­
nahme von Zuwendungen erteilt werden. die von Ehel'n 
oder Schülerinnen und Schi.iJcrn aus Anlass des Abschlus­
ses des Schulbesuches oder einer Verabschiedung über­
reicht werden. 

4.5 Die Zustimmung der zuständigen Slelle zur Annahmeei­
nes Vorteils schließt eine Strafbarkeit der Tat nicht aus, 
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wenn der Vorteil von der oder dem Beschäfäigten gefor• 
dcrt worden ist oder die Gegcn.leisttmg für eine vergangc-
1\e oder kfotflige pflichtwidrige A,mshai,dllrng darstellt. 

4.6 Für die Teilnahme an Informations- und Repräsentations­
reisen von ötfentlich-redulichen Körperschatlen, die die 
Reisekosten oder sonstige. dami1 zusamm:enhängende 
Nebenkosten (zum Beispiel Kooten für die Obernachtung 
und Verpllegrntg) llbernehinen, ist die vorhel'ige Zustim­
mung bei der zuständigen Stelle (vgl. Nummer 6) einzu­
holen. 

Die Teilnahme an ents.prechenden Veranstalnmgen von 
Firnten oder anderen privatrechtlichen Institutionen. wel­
che die mit der Veranstahung ZLLo;aitlmenhängenden Kos­
ten ganz oder teilweise übernehmen. ist nur zustim­
mungsfiihig. wenn die fachlichen Gesichtspunkte ~it 
überwiegen, an derTeilnalune eio dringendes dienstliches 
Bedürfnis besteht und die Beeinflussung eines laufenden 
oder absehbaren Dienstgeschäftes ausz.uschJießen ist. 

Angaben nach reisekostenrechtlichen Regelungen. das 
heißt im Dienstreiseantrag oder im Antrag auf Kosten• 
erstattung eine.r Dienst.reise. erse12en nicht e ioen Antrag 
auf Zustimmung zur Annahme. Eine Zustimnnmg nach 
§ 42 Absatz I BeomtStG in Verbindung mit§ 57 LBG be· 
ziehungsweise. nach§ 3 Absatz 3 TV•l entbindet nicht von 
Angaben nach reisekostenrechtlichen Regelungen (zum 
Beispiel über kostenlose Verpflcg,mg). 

S Informationen über die Rechtsfolgen bei einem Ver­
stoß gegen das Verbot der Annahme ,·on Belohnungen, 
Geschenktn und sons1igen Vorh:ilcn 

S. l Beamtinnen und Beamte 

5.1.1 Dienstrech1 

Wird eine Beamtin ode.r ein Be.amter in einem ordent• 
liehen Strafverfahren durch ein deutsches Gerich1 wege.n 
einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von min• 
destens einem Jahr oder wegen einer Tat. die sich auf eine 
Diensthandlung im Hauptamt bezieht wegen Be-stech• 
lichkcit zu einer Frcihcilsstrnfc von mindestens sechs Mo­
mnen verurteilt. so endet das ßeainlenveThlillnis mil 
Rechtskraft de-s Urteils(§ 24 Absatz I BeamtStG). 

Der Verstoß gege.n das Verbot de-r Annahme- von ßeloh• 
mulgen. Geschenken UJld sonstigen Vorteik n stellt ein 
Dienstvergehen dar. so dass der Beamtin oder dem Bcam· 
ten dis--tiplinarische Maßnahmen bis zur Entfernung aus 
dem Beamtenverhälmis und Ruhestandsbeamtinnen oder 
Ruhes1andsbcam1en bis zur Aberkennung des Ruhcgc· 
holts drohen können. 

Nach ständiger und übereinstimmender Rec]ltsprcchung 
der Disziplinargerichte \!()n Bund und Uinde-rn kommt bei 
Beamtinnen und Beamten gl'undsä12lich die Entfennlllg 
aus dcnt Dic1is1 i11 Betrneht 

a) bei der Annahme baren Geldes (wegen d,er in diesem 

Fall zu überwindenden besonders hohen Hemm• 
schwelle), 

b) wenn die Beamtin oder der Beamte die aJs Gegenleis­
tung von ihm oder ihr erwartele Amtshandlung be• 
ga.ogen hat oder zu begehen ve.rspricht (wegeo des 
darin liegenden zusätzlichen strafrechtlichen und 
dicns1n:chdichen Un.reehts) oder 

c) bei der Ausnutzung ihr oder ihm dienstlich nachge• 
ordneter Personen für private Zwecke (etwa fur den 
Bau ihres oder seines l lauses). 

IJJ diesen Fällen ist gegen die Beamtin oder den Beamten 
stets ein Disziplinatverfahren einzuleiten und die vorläu• 
fige Dienstenthebung sowie die Einbehalnmg eines 'teils 
der Dienstbezüge in Erwiiguug zu ziehen. 

Die f:inleitung eines Disziplinarverfahrens is1 femer ge• 
boten bei Verstößen mittlerer Schwere gegen das Verbot 
der Annahme von Vone.ilen in Bezug auf das Amt. so na• 
memlich bei wiederholten Vers.tößen. 

Erusteht dem Dienstherm im Zusamrnenhang mit dem 
Verstoß ein wirtschaftlicher Nachteil. so ist die Beamtin 
oder der Beamte zum Schadensersatz. verpflichtcl (§ 48 
ße.amtStG). Unabhängig davon kann der Dieostherreinen 
Anspruch auf Herausgabe des Erlangten geltend machen 
(§ 42Absatz. 2 BemntS1G in Verbindung mit§ 51 Absatz: 2 
LDG), soweit nicht der Verfall angeordoet worden oder es 
auf andere Weise auf das Land Brandenburg übergegan• 
gen ist. 

5.1.2 Strafrecht 

Zudem kann die Be-a.rntin oder der Be-amte strafrechllich 
veruneilt werden 

a) v.-egen Vorteilsannahme z.u einer Freiheitsstrafe oder 
zu einer Geldstrafe. wenn sie oder er für die Dienst• 
ausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten for· 
dert, sich versprechen lässt oder annimml (§ 331 des 
Strafgesetzbuches [StGB]), 

b) v.-egen Bestechlichkeit zu einer Freiheitsstrafe oder zu 
einer Geldstrafe. wenn sie oder e.r einen Vo11eil für 
sich oder einen Dritten als Gcgcnleisning dafür for· 
<Jert. sich verspreche-n läss1 oder annimmt, dass sie 
oder er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder 
küntl-ig vornehme und dadurch ihre oder seine Dienst· 
pnicht verletzt hat oder verletzen würde(§ 332 StGB). 

Ocr Vornahme einer Diensthandlung oder einer richtcr· 
liehen Handlung: im Sinne der§§ 331 und 332 StGB steht 
das Unterlassen der Ha1ldlung gleich(§ 336 StGB). 

5.2 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

5,2, 1 Arbcits-/ farifrceht 

Die Missachtung der sich aus den Tarifvorschriften erge. 



 

 

bende:n Verptlichtunge:n slellt eine Arbeitspflichlverlet• 
zung dar, die jr; m1i.h 1.kn • m ·lindr;n d(;lj illl.(;lfallr; r;i­
ne orde:ntlidie oder aulfororde11itl iche Kür1digung de:. A r­
beitr.verhii!t111isses rechtfertigen kann. Die vorstehenden 
Ausführungen gdlen für 11szubildendr; 1,inngr;miilll. 

Die Ausfühnmgen unter Nummer 5. 1 . 1 zum erfall m1d 
zur Hafhmg gelten am:h für Tarifb(;l)ch:iiftigte (vgl. § 3 Ab­
satz 7 TV-l), 1mlierta:riflich ßeschäfügte oowie für Arn-.zu­
l>ilden<le. 

5 .2 .2 Strafrecht 

So.weit färifbr:schiiftigte, 1ml\krtariflich Bcschiifti1.1tc ooer 
Au. zubildende d.au be-slel lt sind,, Aufgabe:n. der öffent­
lichen Ve1Vtaltur1g ,\ra.hrzunehmen. sind sie Beamtinnen 
(md Beamten im Sinne de~ • tt11frecht • gleichgestellt. ie 
werden d!!her, wenn ie für dlensl.liche Ilandlrn1gen \ior­
teile anneJumm, fordern oder sich verspred1en lassen, 
ebenso wie ßca:mhlmen uml Beamti.: n eh dell §§ 1 m1d 
332 StGB beslrafl. Den Beamtinnen und Be.amten glekh,­
geste llt sind ferner die Taritbesd1äftigten sowie die Aus­
zubildenden, die nach § 1 des Verpflichtungsgcselzes vom 
2 .. Mlln 1974 (BGBL r S .. 469, 547), gelindert durch Ge­
setz vom I S, August 1974 (BGBI. I •. 1942), anf die ge• 
wi • cnhaftc Erfüllung ihrer Oblicgc1l1ieiten förmlich vci-­
pllichlet worden . ittd. 

6 Zustän,d • gkeite 

7 

8 

Über die Zustimmung entscheidet die leilel'in oder der 
Leiter der obcrstc111 Dienslbehördc bcziclumgs.wcise der 
letzten oberf.ten Diem,tbehöroe, ihre oder ._eine ständige 
Vertretung oder die Leiterin oder der Leiter der für die 
Personalverwaltung :rustii.ndigcn Abteilung. soweit diese 
Be fögnL. nicht 1111 f mndere Behörden ilbertragen \Wrden 
ist {vgl.§ 57 Absatz I Satz 2 LBG). 

Die nach§ 57 Ahsetr. l Setr. 2 LBG xu~tihldige Stelle is,t 

allen Beschäftig1e11 bekannl 2ll1 geben. 

Entsteht bei der oder dem Beschäftigten der indruek, 
dii. s die Zuweru:lu1igsgeberin c:ider der Zuwe-nd1urigsi;;ebet 
mit ihrer oder seiner Zuwendung il11' oder sein dienstliches 
Handeln bednfluss.cn wil l, hat sie oder er d.Lcs der z:t1stiin• 

digi!i'I Stelle f,,.gJ. Nummer 6) unaufgefordert und unver­
züglich anz11.1zeigen. 

Untwrrich1~11 ng der D sch,liftigtt,1 und sonstig" Plfü:h­
te11; decr Dienstvorgeset:i!lten/¼lr~settten 

8, 1 Die Aesch!iflig_len des Landes Brandenbuq; ·in<I an l ss­
lich ihrer Ei11stellm1gsowi.e lm Falle einer fänderübergrei­
fendcn Versclzmi.g auf das sich aus § 42 Bcarnt 1G bezie­
ilurigsweise de111 atbeitlön.~hl.lichelll/l;irifrechtlic.hen Vor­
schriftet1 emebendle Veiibot der Atmahme vm1 Belohmm• 
gen, Geschenken und wmtigcn Vorteilen sowie auf di1: 
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sich ans einem Verstoß gegen die Vorschrifle:n ergebenden 
folgr;n und die einsi;h iigigen Slrntbt:stmmnmgen durth 
Aushill!idjgung die~er Verwaltung~Yorschri ft gegen · nler­
sclufü hin:z:uv.~isen. Der Hin...-eis ist in reg:elrnäßige11 Al>­
st.iindr;,n, mimkslen • ei.nma.l jährlich, zu wiedr;rholen uind 
kann auch elektronis.cll, zum Bei. piel durch Bekanntgabe 
im verwaltungsinternen lntranet, erfolgei1. 

8 .2 Die Die1utvorgeset2ten uttd Vorgeset2Jten . ollen etwaigen 
Verstößen gegen das V-erbot der Annahme ,,on Belolu1utt• 
gen, Gesi;hr;nken und sonshgen Vorteilen und§§ 331 bis 
334 S.tG B durch geeignete organ isatori. ehe und personel­
le M:dlnaltmen vorbeugen (zum Beispiel Personalrota• 
tion. ,.Vimrngenpri:nzip,". umu11gekündigtr; Kontrollen). 
Be. chäftigte. deren wins.chafüiche VerhältnL e erkenn­
oar nichl geordnet sind, sollett in geldernpfindlichen .Be• 
reid1.1:n und :1uf Dienstposti:n, auf dc:ncn ·ic der Gefahr ei­
ner un lauleren Beeil'I flu~ung durch Dritte !Mls.o!'lder~ aus­
gesetzt sind, wie zum Beispiel im Beschaffimgswes.en 
oder in der B11uauflrag ·verg11br;, nicht ciL'!>TCsdzt werden. 

10 

Bei entsprechenden Verdachtsmomenten lm Siime der 
§ § 331 bis 334 StGB ist stets ru prüfen, ob Str,1fimz1:ige 
.zu ers:tattoo i~t 

Bei Verlctzu11g ihrer Pflichten körmi:n -ich Dien -tvorge­
setzte und Vorgesetzle eine~ Dlenslvergeh.en. sd'mldig 
uncl nach § 35 7 StGB strafuar machen. 

l!'.rg!IJ111.t d.~ Al:'lordirn:111 ~n 

Die obc~tcn Dienstbehörden und Arbeitgeber können er­
gänz.ende Anordnungen irelfön, itHlbe.sondere um den~ 
ziellen Gegebenheiten ln ihren Bereichen oder einzelnen 
VervtaUungszwcigen gerecht z:tl werden. Bereits bestehen­
de Anrirdlnun1,en ~i nd, ~ it . ie m lt dieser Bekanntma­
chung irn Widerspruch stel1en, entsprechend zu ä111de:rn. 
Die Anordnungen sind dem für das 11 llgcmeinc öffentliche 
Dien:.trechl zust!lir1di3en M ini!;le-ri um mil:t:u:tei len. 

Den Beschäftigten in bestimmten Aufgabengebieten (zum 
Bei. piel Vergabe Be c:haff ungswe. en, Ertei I ung \'On Ge~ 
nehmig1mgen, Vollzug), in denen gesteigerte Kormp• 
tionsgcfih1rduJ_1g t fcstz:u:stcllct1 nach Maßgabe der Richt! i­
nie der Landesrezieriungxur KorruptioMprllvention in der 
laude~verwaltung Brande:nbnrg vom 7. Juni 2011 [Anti• 
korruptionsriehtlinie ]) gcs.ehcn wird. soll für bestimmte 
.Zeitraume aurgegeben wer-den, Zuwendungen wm Perso­
nen. mit deren J\ngel.egenil1eitet1 sie dlens1Hch befasst 
sind, s.cluifllich aiJlzu:zcigen. 

lnkrantreten, Außerkraßtreten 

Diese Verwii ltu111gS.\'t1i-schri fl lr ili am Tttge n:;ic.h deif Ver1.if­
fontlichung in Kraft. Cilelchzeitig lr.iu die Veiwaltungs• 
vor ehrift über die Annahme vot1 Belohnungen und G1:­
sciler1ken durch Besch..Jaflig1e des Landes Br21ndenburg 
vom 12. Apri l 191-Jo (ABI. S. 4 18) a.u!l.let· Kraft. 
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1il11gen zur en"V.altun2.5vors.ch·riß 
d,es 'lin.i • ~rprii. id!eDten und e lin..ir.t'elii:n 

iil!le,r die A1ma~me \/On Bcl!ohnu.ngen, 
Ge chenken und son tij!:en mrteilen. 

durch ßesc äftigte de:s Landes Bn1ndenb111g 

Rechtsgrnndl:agen der Yen altungs.,•orstihrm 

a) § 41, § 48, § 24 dt.'S Beamhm • tllih1sge et.wi. 
b) § S7, § 72. de1i Landesbeamtengeset~ .. 
c) § 3 bsah: 3 1md 7 TV-L 
di) §§ 331 bi 334, § 336 § 357, § 11 (ausz:111g:m·e" ·e) d • • tlllif­

gese-t:zJbuehes. 

ßea1nte1is1arns,resetz 

§42 
Verbot der Annehme , 1011 Be1fllrnungen, 

Geschenken und son tigen orteilen 

(l) Beamtilme11 1md Beamte dürfen, auch nach Beendigi.mg des 
BcamtcnvcrliiiltL1i:;;scs, keine lklolurn1ugeu, Gcscm:nkc oder son ·­
llgen Vorteile filr sich oder ei1\e dritte P'e-n;on in Bezug :UJ f iihr 
Amt fo rdern. sich versprechen lassen oder :mnehmen. Ausnali­
mell bedürfen der Zu -timmung ihres gcgrnwä:rtig<:ll oder klzten 
Die-rt lhernt. 

(2) Wer gegen des iri Absatz 1 i;,<enlllnnte Verbot ver~töflll, hllll da~ 
an:fip·1md des pflichtwidrigen Verhaltens Erla11.2,1e aufVerlancen 
dem Dicnslherm hernuszugcbrn, soweit nicht der Verfall ange­
ordnet wordt!n oder e~ eu f and.:.re Wei!\e auf den Staat überge­
gangen is.t. 

j4S. 
t•fticht :mm Schadecn,enatz 

Beamtinnell mid Beamte. die vorsätzlid1 oder grob fahrlässig 
die ihnrn oblicgendct1 Pflichten verletzen, luben dem Dieost­
he-rrn, des..~e-n, A11rg~en sie wnhrgen.omme11 hn.ben, den [faruus 
entstehenden Schaden zu e:rsetzeii. Haben mehrere Beamtinnen 
oder Bcaml'C g<:mci11:.am den S<;hadcn vcrur:;ai;ht, haften sie als 
G esamtschuldne-r. 

§24 
Vcrlus1 der BcamwnrccMe 

( 1) \Ve11111 eine Be:a111Ui1111..'ldef ein Beam1ei- im ordentl ichen Straf­
verfahren dturch dlas rteil eines <leulsche.n Gerichls 

l. ,regen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freihe itsmafe VOil 

mil1dcstcns cim:m falu- oder 
2. wegen einer \'OrS§t.zl ichen Tat, die na~ h de-11 Vorschri fleri 

über Frieden:;;-,,errat, Hochverral und Gefährdung des d~mo• 
kratischcn Rcclm..sta:.n.es., Landesverrat und GcfüJ1rd11ng der 
!i!,11Ck;ren Sicherlieil oder-, soweit sic-h die Tat iluf eine Dieus•­
hamlhmg im Hauptamt bezieht, Bestechl ichke.it, stralibar ist 
Zlll cü1-cr Frcihcits..straf-c von mi11dcstcru: sechs Monaten 

vernrteilt wi rdl, endet dar. Beamtenverhältnis mit der Reditskraft 
d~ Urtr;il ·, iEntspre<:h1:mk-s gilt, wenn die Fähigkeit z;ur B~kki­
dung öffetlllicher Ämler 01berlcannl wird oder wenn d.ie Beamtin 
oder der Be:.mllle aufgrll!nd einer Entscheidung des ßunde-sver­
fässung!i-l!,"<=richt!i- nach Artik.d 18 de-5 Grnndgc;:.elv=s ein Grund­
recht ve"' irkl h0t 

(2) \ ird eine Entscheidung, die den erlust der Beamtenreclllle 
z;ur Folge h.;it, in einem Wir;tkrnufnahmevc;;rfalm:n 1mfgehoben, 
gilt das Beamt,e11 ed\ältriis als nicht unter~rochen. 

Laßdesbe111Diie111:1.es.etz 

§.57 
Verbot der A 11.e.hme von Bl'lolrnu ngen, 

Ge chenl.ie und sonstigen Vorteilen. 

( l ) - lber Au nahmen vom Verbot de-r A 11.11.ahme von ßelohmm­
gen, Geschenken und so11.Sligeri VorteiJeri n~ch 42 Abs. 1 Satz. 2 
de-s BC11mtenstat(1~ge!i-elzcs en~eheidet die obersle oder lelztc 
oberste Diem,tbe:hörde. Sie kann ihre Befugnis auf andere Be­
hörden übertragen. 

(2) Für den Umfäng des I Ie-nmgabellltlspruch. riac.h § 42 Abs. 2 
des Beamtens1atusgese1zes gelten die Vorschriften des Bürger­
lichen GQictz.tmehes Ubcr die Herausgabe- einer ungcrc-cntfcrtig­
ten Bereicl:terrung e,it_1;preche-nd. Die- l lereusgehepllichl nach 
Satt I umfass! auch die Ptl!cht. dem Dienstherrn Auskunft über 
Art. Umfang und Verbleib dQi Edanglcn zu geben. 

§ 72 
Ru:l1en ,der Re~hte undl PIUehten 1111M dern Die1.ut erh.!l.ltll i~ 

\11/jrd ein BC'3mtcr mit Dicnslbczügen in den Landtag Branden­
burg gew h l.c, so ruhe-n V-Om Tage der A nnallme de" Weil 1 Erb ~j­

ne Rechte 111nd Pflichten aus seinem Dienstver11.ält11.is m i.t Aus.­
nabmc der Pflicht z;ur Ver ehwicgcnhcü und des Verbots der An­
nahme \'On Bel.oim11ngen und GesCh.enken~ <111. Gleiclle gfü, 
wetm ein Beamter in die ge.setzgel>ende Körpe.rsd1aft eines an­
deren Landc-s gewählt wird. 

Ta,irf, 'e.rtrng für den öffe11tlichen Dienst der l.i ndleir (f -L) 

§ 3 
Allgemeine A. rbcitsbcd1ing-.:1n,gen 

(3 Die Beschäftigten dürfen von Dritteil Beloimungen, Ge• 
schC'Ilkc. Provisionen oder sonstige Vcrgfmstigungcn mit Bcrug 

.•ufiihre-Htigkeit ni cht annehme-n. A11S11;1hmen sind 11ur mit M.1-
stimmun11 <lesArlleit„ebers möglich. We~den den Bes.chäfti.gteu 
derartige Vergünstiguu.g-cn :mgchotm, haben sie dies d-cm Ar­
be-i tge,ber 1.1ni.ner.1.üglich anzuzi:igen. 

(7) Fiir die Sc h.adem,ha.lh.1111g der- Resi;:h fäigte111 finden <Lir;: Br;:~ 
stimmun<>en, die für die Beamter. des je,;,,-eil isen Landes je..vei I s 
gclte11. cntsprechend.e Anw-cndung. 



 

 

wafiesetz:buclh ( fGD) 

§:BI 
o,:rtei.h:an ahme 

( 1 } Eill Amtsträger oder ei11 für deri öllenl.lic:heri Diensl be­
sonders erpflicht.eter, de1· füir die Die:nsraus.fi!brni.g einen ortei.l 
für "ich Ddr;r ei1m1 Dritten fördert, sich vt,Tipm:.I.Y;n liißt mknm­
nimmt, wird i:n lt Freiheils. trafe bis Zll drei Jahren oder mli GeLd­
slTilfe bestraft . 

(2} Ein Richler od'er Schied. richter: d.er einen Vorleil rur sich 
oder eine:11 Dritten als Gege:nleis.tm1r,g dafiill' fo rdert, sich verspre• 
chcn läßt oder annimmt, dall er eine richterliche Handlung VQJ­

genomi:nen hat oder kunftig vornehme, wird mil freiheill. trafe 
bis zu fünf .lal:iren oder mit Gefdst mfe bestraft . Der Versuch ls.t 
tllitbar. 

(.3) Die rat is.t nichl ti.acb Absatz I s1rafuar, wem.1 der Täter einen 
nicht \IQII ilm1 geforderten Vorteil sich w,;r.,-prechc-n läßt oder an­
nimmt und die zm:ländige BeMtde i.m Rahme,n ll'lrer Befugni. !:e 

entweder die Annalnue vorher ~enehmi~ hat oder der Täter uti­
verziiglich bei ihr Anzeige- erslaUet und s.ir; die Alui,ahme gCTieh­
migt. 

§ J3-2 
Bestechfic'.hkeit 

( 1) fün Amls:rrige" odear ein ffiit de11 öHer1tlichett Diet\.qt b,es,ondetl 
Verpflichteter, der ei11en Vorteil für sid i oder einen Dt·itte:n als 
Gegc11ki ·nmg dafür fordert, s.ich verlil)rcchc:n fällt oder annimmt, 
daß er eine Diensthan.dlung vnr,.b,enommen ha:t oder künftig vor­
neluue und dadurch seine D1emq>flichten verletzt hat oder verlet• 
zcn wiiroe, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Morn11te11 bis zu fünf 
Jahren hes!ra[l 111 m.i n.der schweren Fllllefl i.l die Strade Freiheils­
srrafe bis zu dFei faltre11 oder Geldsrrafe. Der V:ers.uch ist strafuar. 

(2) Ein Rie'hter oc:ler Schiedsrichler, deainen Vorteil ltl,i- f;ich oc:ler 
einet1 Drit1e11 als Gegenleistung dafür fordert, sich vet'Spreche:n Hif~t 
oder annimmt, dall eT eine richtc:rüehc Hamlh.mg vorgenommen 
hat oder k"unlliß vornehme und d~.durch sei11e richterlichen Pll iah­
ten verletzt hat oder verletzen wiirde, wird mil Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bis zu zehn Jah,:en bestraft, In minder chwem1 Rillen 
isl die Strafe FreiheiL5~trafe von sechs Monaten bi s.zu rn.nr Jahren. 

(3) fo lls der Täter den Vorteil al.s G-cgenlei:.tung fiir eine- künfüw 
ge J-l en(ilung fo tderi, sich versprechen lllßi oder annimmt, sv 
sind d.ie AbS:litze I und 2 sclion dann atizuwe.nden, wenn e.r sich 
dem anderen gegenüber bereit gezeigt hat, 

1 . bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder, 
2. soweit die Handlung in seinem Em1ess.im steht, sich bei 

11sübung des IEnness.e11s Jure h den Vortei I beei nflusse-n zu 
las:set1. 

* JJJ 
'orteilsgewähmng 

( 1 } Wer einem Arntstrage:r, einem für den öffentlichen Dtensl be-
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sonders Verpflichteten odereinem Soldaten der Bundeswel1r für 
dü: Diem;.taustibm1g r:itwn Vorteil fiir die ·r:n Ddr.:r einen DritteII 
anbiet,et, verspricht ode gewähr!, wird mit Freiheirsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mh Geldstrafe be;s1raft. 

(2) Wer ei.nem Richt.er oder Schieil1:richte.r e:i.neo Vort,eil liür die­
sen oder einen Drinen als Gege11Jeis1tmg d~für .anbietet, ver­
·pricht oder gC"\-vahri, daß er eine richti:diche Handlung \l"Oigc­
nomme:n hat od'er kün-ftig vomehme, wi.r<l mit Freihelts!.trafe bis 
zu fünf fahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(3) DieT1U Lt 11ich1 nach Absatz I strafibar, we-:nn die zu~tä11dige 
Behörde im R:ihmen ihrer Befugnisse entweder die Ami.ahme 
de • Vorteils. durch den mpfängcr vorhi:r gi:nehmigt hat oder sie 
aufun.verzfiglkJ1e Anzeige der. mpfiingen; genelunigt 

§ 3-34 
ßesteclrnn~ 

( 1 ) Wer einem Amattliger, elne,n fu. r den ö m~ndich.en Diensl be­
sonders Vel'pflichteten oder einem S0Lda1en del' Bunde;swehr ei­
nen Vorteil für die cn oder ein,en Dritten als Gegenleistung da­
tTI.r anbietet, ve, . prichl oder gewährt, daß er eine Diensilmndl­
lung vorgenommen hat oderlifürfüg vornehme und dadul'ch se i­
ne Die11s.tpffü;ht<:n verletzt hat oder vcilctzc-n würde, wird mit 
F reih.ei~ slrofe ,;011 drei Monsalen bis zn fi1n1· Iahten be~tra fl.. 1 n 
minder schweren Fällen isl die Strafe freihei1ss1mfe bis :zu zwei 
Jahren oder Gd ds.trafc-. 

(2) Wer eillem Richter oder Schiedsnchiter einen Vort,eil für die­
sC11 oder ci11en DriUcn ah Gcgclillcismng dafür anbielct, ver­
. pricl'l1 oder ge\ aiul, daß er eine richteri i ehe I-fandll.JJ'lg 

1 . vorgcnommC11 und dadurch seine richterl ichcn Pfl icMcn 
wrlet.r.1 liat od,:!,r 

2. küuftig ornehme und dadurch seine richterlichen l'fl ichtet1 
vcrlclzen wurde, 

wfrd in den F ället1 der Numme:r I mit Freiheitsr.trafe von drei 
Momttrn bis Zill fünf J ahrcn, in den fällen dc-r Nummer 2 mit 
Freiheits.i_lrafe von sechs Monaien bis t u fünf Jl!lhren bes.trufl. 
Der Versuch ist stmfbar_ 

(3) F II. der Täter doo Vor-Lei 1 1) 1„ Gegenleistung rur eine kü11 lli­
ge Handlung anbietet verspricht oder gewährt, so s.i.nd die Ab­
sätze I und 2 schon dat11n anZim-vcnden, wenn er den amkrc-n ZlM 

beSstimme11 versuchl, [faß dieser 

1 . bei der Handlung seine Pflichten vcrlctz;t oder, 
2. _-r;weit die Hl)ndlu.ng in ·einem Ermesseil sieht, sich bei der 

Ausübung d'es Em1.es.se:ns durch den Vorteil beei11fliusse t1 
lällt. 

§ 336 
nt rl.as. ·en, di:r Di.c11stl'landl 1111rg 

Der Voma]unc einer Diensthandlung ,oder einer richtcrlichct11 
Handl uiilg i1'11l inne der §§ 33 1 bis 335 s.tehl d~s nkrlasse11 der 
Hamilung gleich_ 
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§357 
Ve •i~ • ng cine 11t<!1-g.ebe e zu cin.e..- Str -ftäit 

(l) Ein orgesetzter, welcher seine Untergebenell zu einer 
rcdriCswidriw:n fa t im Amt verleitet uder zu verleiten imkr­
nimmt oder eine solche rec:hawid!!'ige Tat seiner Untergebenen 
gescheilell lasst, hat die für dlese rechtswidrige Jat angedlrohte 
Strnfu verwirkt. 

(2) Dieselbe lieslimmm1g findet auf eille:n Amts.träger At1wen­
dung, wdchcrn eine Allf:sicht ,oder onlrolk über die Dienst11c­
schäile eines :mi:leren Amtsträgers übertragen i. t, :rofoni die on 
diesem letzteren Amtstt'iiger begangene rechtswidrige ·1a1 die 2illr 

11hcht oder Kontrolle gehörenden (}e54;:hafte belriffi, 

§ 11 
P,eno11e11~ und S.il!Cli'hegrlffe-

2:. mtshiiger;: 

wer nach deuu ehern Recht 

a) Bcamlcr oder Richlcr i ·t. 
b) in einem s.oru tigen -i'lllenll ich-rechtliclten A m1sv,ert1fü1rt i ~ 

:;;1eht odet· 

M RBRI F 

Behörde; .. , 

Bctrdf; Ühcrs.<mdtmg eines , , , 

ehr geehrte Damen und Herren, 

c) sotut dazu bestellt ist, bei einer Bel1ötsde oder bei eine1· sons,, 
t:igen ldle mkr in deren Auftnlg Aufgaben der öffentlich1:n 
Verwaltung l!lnbescllad.et deil" zur Aufg,abenerfüllung gewahl­
tet1 Organisationsform wahrzunehmen; 

3. Rid1te,r: 

w-c. mich <lcl•~chem fü;cht Bernf:srichtcr oder clm:m1mtlichc-r 
Rkhier i~l; 

4. fiir ,den ii entlid1 Dien:st b ' lium:l r.; Ve111nii. t ttr. 

w-er, ohne Amtsträger ru s:ein, 

a} be i einer Behörde m:!erbei einer :roru tigen Stelle, die Aufga­
ben der öffentlichen Vernalturng wahmlmmt, oder 

b) bc-i einem Veroond oder :sonstigen Zu:.ammcnschluß., Bc­
l!!'ieb oder nl.emehmen, die für eine Behfüde oder fiir eine 
ootu tige Stelle Aufgalxm der öffellll ichen erwalnmg aus,, 
führen, 

beschäftigt oder für sie tätig und ~uf die gewissenhafte füft.illung 
seiner Obliegenheiten auf Grund cill.cs Gc:sctzC"S förmlich ,;cr­
pmchlet ist; 

• nla,ge2 
(z11 ummcr 4.2.3) 

für die Über cndrnig/Übergabc Ihres Gcschcnke;,i danke ich Ihnen. Jch bitte jcd.ocl1 um lhu Vcrsliindlnis, dass es mir nicht möglich ist, d.as 
Gcs~he-n k anz1.1,r1i,;hme11, 

Der öfk:ntl ic he Di cr1st vcn,kht &ich uls moderner, kunden,Qrientierter Dien ·tl ei ·ter, der ~ich b,,müh!, al k n AI1iriig,,n und Wünsd1e11 im 
Ralunen der rechtlichen Möglichkeiten zu:r Zufriede11J1eit der Beatrotretten zu enlsprech.en. Wet1n d.ies gelungen iSI. nehme ich das gerne 
znr Kemttnis. 

Zur ahnmgder eutralität des öffentlichen Dienstes bin ich allerdit~gs gmndsatzlich gehalten, von \'Ofltherein jooenAnschein der B~ 
einflu s.ung z:u vr:rmr::iden, der durch die Amlahme Ihres Geschenke • entsk:hm könnle, 

kh habe- ooher enlsprr;cheml de-r Ve.w~ltungsvor 'Chrift iiber da • Verbot der A:nru.thme .,·on ßclohmmgen, Gr;sch(.'11..ken und som;tigrn Vur­
leilen durch Besch1!:ftigle des Landes Brandenburg d21s Geschenk an ... (wziale bzw. lrarital.ive Ein.richnmg),weitergegeben. kh wllre Ih­
nen dru1~bar, \ire:Jm Sie künftig von der Übersendung/(rbergabe von Geschenken Abstand nehmen würdet1, 

l'lllllfo 2: 

Es wiirde mich freuen, wenn Sie in Zukunft auf die Überselldung(Übe:rgabe von Geschenken verzfohten würden, kh vertraue auflhr Ver­
ständni • und füge [ru G~chenk zu mi:iner E11tlas.t1,ng wi!.Xli:r bi;i, 

Mit frcundlichet1 Grüßen 




